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Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundes-

anwalts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 19. März 2009 gemäß 

§ 349 Abs. 2 und 4 StPO beschlossen: 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des 

Landgerichts Dortmund vom 2. Oktober 2008 im Schuld-

spruch dahingehend geändert, dass der Angeklagte der 

unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht ge-

ringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer 

Menge schuldig ist. 

2. Die weiter gehende Revision wird verworfen.  

3. Der Angeklagte hat die Kosten seines Rechtsmittels zu 

tragen. 

 

Gründe:

 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen unerlaubter Einfuhr von Be-

täubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handel-

treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe 

von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Mit seiner Revision rügt der Ange-

klagte die Verletzung materiellen Rechts. Das Rechtsmittel führt zur Änderung 

des Schuldspruchs; im Übrigen ist es unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 

StPO. 

1 

Der Generalbundesanwalt hat in seiner Antragsschrift u.a. ausgeführt: 2 
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"Die Annahme täterschaftlichen Handeltreibens mit Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer Menge hält rechtlicher Überprü-
fung nicht stand. Nach der neueren Rechtsprechung (vgl. 
BGHSt 51, 219 f.; Senat, Beschluss vom 25.6.2008 - 4 StR 
230/08) ist für eine zutreffende Einordnung der Beteiligung 
des Kuriers der jeweils konkrete Tatbeitrag für das Umsatzge-
schäft insgesamt und nicht allein für den Teilbereich des 
Transports zu bewerten. Für die Annahme täterschaftlicher 
Verwirklichung des Tatbestandes kommt es jedenfalls nicht al-
lein oder entscheidend darauf an, welches Maß an Selbstän-
digkeit und Tatherrschaft der Beteiligte hinsichtlich eines iso-
lierten Teilaktes des Umsatzgeschäftes inne hatte. Abzustel-
len ist vielmehr darauf, welche Bedeutung der konkreten Be-
teiligungshandlung im Rahmen des Gesamtgeschäfts zu-
kommt. 

Eine Bewertung von - wie hier - Transporttätigkeit als mittäter-
schaftliches Handeltreiben kommt vornehmlich nur dann in 
Betracht, wenn der Beteiligte erhebliche, über den reinen 
Transport hinausgehende Tätigkeiten entfaltet, etwa am An- 
und Verkauf des Rauschgifts unmittelbar beteiligt ist oder 
sonst ein eigenes Interesse am weiteren Schicksal des Ge-
samtgeschäfts hat, weil er eine Beteiligung am Umsatz oder 
dem zu erzielenden Gewinn erhalten soll. Auch eine Einbin-
dung des Transporteurs in eine gleichberechtigt verabredete 
arbeitsteilige Durchführung des Umsatzgeschäfts spricht für 
die Annahme von Mittäterschaft, auch wenn seine konkrete 
Tätigkeit in diesem Rahmen auf die Beförderung der Drogen, 
von Kaufgeld oder Verkaufserlös beschränkt ist. Im Einzelfall 
kann eine weitergehende Einflussmöglichkeit des Transpor-
teurs auf Art und Menge der zu transportierenden Drogen so-
wie auf die Gestaltung des Transports für eine über das übli-
che Maß reiner Kuriertätigkeit hinausgehende Beteiligung am 
Gesamtgeschäft sprechen. 

Eine Gehilfenstellung ist dagegen insbesondere dann anzu-
nehmen, wenn die Tathandlung sich auf den Transport von 
Rauschgift zwischen selbständig handelnden Lieferanten und 
Abnehmern oder innerhalb der Sphäre von Lieferanten oder 
Abnehmer-Organisationen beschränkt und der Beteiligte nicht 
in der Lage ist, das Geschäft insgesamt maßgeblich mitzuge-
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stalten. Einer Tätigkeit als Kurier, die sich im bloßen Transport 
von Rauschgift erschöpft, kommt daher eine täterschaftliche 
Gestaltungsmöglichkeit in der Regel nicht zu. Auch ein mögli-
cher faktischer Handlungsspielraum während des Transports 
der Drogen kann in der Regel schon aufgrund finanzieller und 
meist auch persönlicher Abhängigkeit von den Hintermännern 
nicht zu eigener täterschaftlicher Einflussnahme ausgenutzt 
werden." 

Die vom Landgericht getroffenen Feststellungen belegen unter Zugrun-

delegung der vorgenannten Kriterien ein täterschaftliches Handeltreiben des 

Angeklagten mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge nicht. Der Ange-

klagte war am Ankauf der Betäubungsmittel nicht beteiligt und hatte keinen Ein-

fluss auf Menge und Art der zu transportierenden Drogen. Auch sollte er keinen 

Anteil am Umsatz oder am erzielten Gewinn erhalten, sondern lediglich einen 

Kurierlohn. Dass der Angeklagte eine erhebliche Honorierung erwartete, ist für 

die Bewertung der Kuriertätigkeit als mittäterschaftliches Handeltreiben ohne 

Bedeutung (BGHSt 51, 219, 223). Ebenso wenig belegt der Umstand, dass der 

Angeklagte selbständig das Transportfahrzeug anmieten musste, dass er einen 

weiter gehenden Einfluss auf die Gestaltung des Transports hatte. Vielmehr 

spricht die Tatsache, dass die Hintermänner dem Angeklagten ein Mobiltelefon 

zur Verfügung gestellt hatten und er mit diesem während der Kurierfahrt sieb-

zehn Mal telefonischen Kontakt zu ihnen aufnahm, um sich zu dem geplanten 

Übergabeort leiten zu lassen, gegen einen solchen Einfluss. Der Alleinbesitz an 

den Betäubungsmitteln ist bei einem ohne Begleitung fahrenden Kurier die Re-

gel. 

3 

Der Schuldspruch ist daher, wie vom Generalbundesanwalt beantragt, 

dahin zu ändern, dass der Angeklagte der unerlaubten Einfuhr von Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig ist. § 265 

4 
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StPO hindert eine Schuldspruchberichtigung nicht, da auszuschließen ist, dass 

sich der Angeklagte anders als geschehen hätte verteidigen können. Der Straf-

ausspruch bleibt von der Änderung des Schuldspruchs unberührt. Der Senat 

schließt aus, dass das Landgericht bei einer zutreffenden rechtlichen Würdi-

gung auf eine geringere als die verhängte Strafe erkannt hätte. Der wesentliche 

Schuldgehalt der Tat liegt sowohl vom äußeren Erscheinungsbild und dem Vor-

satz des Angeklagten als auch vom Gewicht der Straftat her, wie sie in der ge-

setzlichen Strafandrohung zum Ausdruck kommt, in der unerlaubten Einfuhr 

von Betäubungsmitteln. 

Tepperwien                                     Maatz                                   Solin-Stojanović  

                             Franke                                     Mutzbauer 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


